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Umlegungsausschuss der Stadt Emsdetten 
 

Ordnungs-Nr. XXXIV / 1 , 20, 21, 22, 24, 26, 27 und 28 
 
 
 

B e k a n n t m a c h u n g  
 
 
 
 
In Durchführung des Umlegungsverfahrens „Lerchenfeld II. Abschnitt“ Bebauungsplan 
Nr. 57 B der Stadt Emsdetten hat der Umlegungsausschuss der Stadt Emsdetten mit 
Datum vom 03.04.2008 und 05.07.2010 Beschlüsse gemäß § 76 Baugesetzbuch 
(BauGB) in der derzeit gültigen Fassung gefasst.  
 
Danach sind mit den der unter den  

Ordnungs-Nr. XXXIV / 1, 21, 22, 24, 26, 27 und 28  
 

geführten Umlegungsbeteiligten einvernehmliche Umlegungsregelungen über die 
Neuordnung der im Eigentum der Beteiligten stehenden Grundstücke im Gemarkung 
Emsdetten,  

Flur : 60 

Flurstücke :  56, 59, 61, 812, 827, 828, 1393, 1443, 1444 und 1445   

geschlossen worden. 
 
Durch die Unterzeichnung der Zustimmungserklärungen der Umlegungsbeteiligten 
sind diese Beschlüsse am 06.02.2013 unanfechtbar geworden. 
 
Auf Basis der einvernehmlichen Regelungen ist der Umlegungsplan für das  
Teilgebiet II des Umlegungsverfahrens erstellt worden. Durch die Zustimmung sämtli-
cher Beteiligter ist dieser am 06.02.2013 unanfechtbar geworden. Er tritt mit dieser 
Bekanntmachung in Kraft.  
Damit wird nach § 72 Abs 1 BauGB der bisherige Zustand durch den im Umlegungs-
plan vorgesehenen Rechtszustand ersetzt. Diese Bekanntmachung schließt die Ein-
weisung der Eigentümer in den Besitz der zugeteilten Grundstücke ein.  
 
Gemäß § 75 BauGB kann der Umlegungsplan insbesondere bis zur Berichtigung des 
Grundbuches bei der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses der Stadt Emsdet-
ten, Rathaus, Am Markt 1, 48282 Emsdetten, Zimmer Nr. 106 während der Geschäfts-
zeiten von jedem eingesehen werden, der ein berechtigtes Interesse darlegt.  
 
Diese Bekanntmachung ergeht gemäß § 71 BauGB. 
 
48282 Emsdetten, den 06.02.2013  
 
 (Siegel) gez. Bräutigam  
 Vorsitzender 
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